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Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen 
ÕÎÄ 3ÁÔÚÕÎÇÓÂÅÓÃÈÌÕÓÓ ȵ3ÐÅÙÅÒÅÒ 3ÔÒÁħÅȰ

Sitzung des Gemeinderats am 20.03.2024

Gemeinde Durmersheim



Agenda
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ü Rückblick Antragstellung, Ablauf

ü Formelle und rechtliche Grundlagen

ü Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen

ü Empfehlungen zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets

ü Förderbedingungen für private Maßnahmen

ü Beschlüsse - weiteres Vorgehen
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Rückblick Antragstellung, 

Ablauf
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... die Aufwertung der Ortsmitte

... die Beseitigung städtebaulicher Missstände

... der Erhalt des Ortsbildes

... die Förderung privater Sanierungen

... die Verbesserung der Wohnverhältnisse

... der Erhalt und Ausbau von Infrastruktur und Versorgung

... die Schaffung attraktiver Grünflächen

... die kooperative Zusammenarbeit zwischen der Kommune und ihren Bürgern

Stªdtebauliche Sanierung bedeuteté
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Bewilligter Förderrahmen:

2.000.000 ú

im Bund-Länder-Programm ĂLebendige Zentrenñ (LZP)

Finanzhilfe Bund/Land (60 %)

1.200.000 ú

Eigenanteil Kommune (40 %)

800.000 ú

Bewilligungszeitraum (BWZ):

01.01.2023 ï30.04.2032

Aufstockung der Finanzhilfe und 

Verlängerung des BWZ sind möglich

Ablauf

2022 ISEK + Antragstellung

Ortsbegehung 

Bestandsaufnahme

Antrag Städtebauförderung

2023-2024 Vorbereitende Untersuchungen

Einleitungsbeschluss

Öffentliche Bekanntmachung

Ergänzung städtebauliche Ziele

Bürgerbeteiligung (Veranstaltung + 

Befragung)

Beteiligung der öffentlichen Auftraggeber

Sanierungssatzung

ab 2024 Sanierungsdurchführung

Planerische Konkretisierung

Eigentümerberatung

Umsetzung von Maßnahmen

Voraus-

sichtlich 

2032

Sanierungsabschluss

Abrechnung

Dokumentation

Satzungsaufhebung
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Formelle und rechtliche 

Grundlagen
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Á § 141 BauGB  verpflichtet die Kommune zur Durchführung der 

vorbereitenden Untersuchungen vor der förmlichen 

Festlegung des Sanierungsgebietes

Á Zielsetzung ist die Gewinnung von entsprechenden Beurteilungs-

grundlagen für die anstehende Sanierungsmaßnahme

Á hinsichtlich 1. der Notwendigkeit der Maßnahmen

2. der sozialen, strukturellen und städtebaulichen Verhältnisse

3. der Ziele der Sanierung

4. der Durchführbarkeit der Sanierung

Vorbemerkungen
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ιDie Vorbereitenden Untersuchungen 

beginnen mit dem 

Einleitungsbeschluss

ι Beschluss des Gemeinderats am 

13.09.2023

ι Bekanntmachung am 18.09.2023

Beginn der Vorbereitenden Untersuchungen
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ιDie städtebaulichen Missstände 

untersucht

ι Die Mitwirkungsbereitschaft der 

Beteiligten erfragt

ι Die öffentlicher Aufgabenträger befragt

ι Die Abgrenzung des zukünftigen 

Sanierungsgebietes definiert

ιDie Sanierungsziele und 

Entwicklungskonzepte erarbeitet

ι Die Kosten- und 

Finanzierungsübersicht erstellt

ι Die Abwägung zur Wahl des 

Sanierungsverfahrens vorgenommen

Was wurde in den Vorbereitenden Untersuchungen gemacht?
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Ergebnisse der Vorbereitenden 

Untersuchungen
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Informationsveranstaltung für 

Bürgerinnen und Bürger 
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> am 12.10.2023 im Rathaus 

Durmersheim

> Inputvortrag der STEG

> Fragen und Antworten zum 

geplanten Sanierungsgebiet

Informationsveranstaltung
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Ergänzung des Untersuchungsbereichs
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Beteiligung der öffentlichen 

Aufgabenträger
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ü Anschreiben vom 19.10.2023, Frist bis zum 27.11.2023

ü Nachrichtliche Übernahme, Hinweise auf
Á Verkehrsflächen K3721 (Speyerer Straße) Ą klassifizierte Straße, weitere Beteiligung des Straßenbaulastträgers bei 

geplanten Veränderungen oder Sanierungen

Á Berücksichtigung Denkmalschutz Ą weitere Beteiligung der Behörden

Á Artenschutzrechtliche Belange sind immer zu berücksichtigen

Á Wasserschutzgebiet südlich der Jakobstraße

Á Bodenschutz

Á Keine Altlasten

Á Hinweise auf kleinere Unfallschwerpunkte in der Speyerer Straße (Polizeipräsidium Offenburg)

ü Berücksichtigung von Anregungen im weiteren Verfahren, z. B.
Á Bei Sanierungen, Baumaßnahmen auf Grundstücken weitere Einbeziehung der zuständigen Behörden

Á Einbeziehung von Leitungsträgern

Beteiligung öffentlicher Aufgabenträger (TÖB)

Ergebnis: Keine Bedenken hinsichtlich Sanierungsmaßnahme

Nachrichtliche Übernahme der Fachplanungen

Bei konkreten Planungen: Berücksichtigung von Gesetzen, Beteiligung von Behörden
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Beteiligung der Eigentümer, 

Mieter und Pächter
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üWesentlicher Erfolgsfaktor für die 

Sanierung ist die Mitwirkung der 

Beteiligten im Untersuchungsgebiet 

ĂSpeyerer StraÇeñ

(Auskunftspflicht gem. Ä138 

BauGB)

üBefragungszeitraum von Oktober bis 

Ende November 2023

Mitwirkung der Beteiligten - Befragung
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Fragebögen zu Gebäude/Grundstück, Wohnung, Betrieb

Zu 203 Grundstücken/Gebäuden Anhörung der Eigentümer

Á Rücklauf zu 65 Grundstücken/Gebäuden = 32 % Rücklaufquote 

Zu 27 Hauptgebäuden gibt es Rückmeldungen zur Nutzung

Á 63 % reine Wohngebäude

Á 7 % Wohn- u. Geschäftsgebäude

Á 19 % Nebengebäude 

Á 11 % Wohngebäude mir Nebengebäude angebaut

Zu 22 Wohneinheiten liegen Rückmeldungen zur Eigentümerstruktur vor

Á 61 % Eigentümer

Á 32 % Mieter

Á 7 % Wohnrecht

Á 64 % der Bewohner (Rücklauf zu 22 Wohnungen) wohnen länger als 10 Jahre im Gebiet

Rücklauf Befragung
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Á 47 % der Befragten ziehen Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen an ihrem 

Gebäude in Betracht

Á 32 % wünschen keine Veränderung an ihrem Gebäude

Absichten der Beteiligten für das Hauptgebäude

n = 22

5%

32%

47%

16%

Absichten am Gebäude

Abbruch

Keine Veränderung

Modernisierung und/oder Umbau

Sonstiges
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Á Die deutliche Mehrheit der Wohnungen wird mittels einer Zentralheizung beheizt

Á Häufigster Energieträger ist Gas, gefolgt von Öl

Heizsystem und Energieträger

n=28, Mehrfachnennung möglich n=30, Mehrfachnennung möglich

6
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Á Nur wenige energetische Maßnahmen wurden in den letzten Jahren durchgeführt

Á Massive Defizite vor allem im Bereich der Kellerdecke/Bodenplatte, bei nur 22 % 

der Gebäude fand eine Komplett- oder Teilerneuerung statt

Á Auch im Bereich der Fenster und Heizung sind energetische Defizite vorzufinden, 

hier fanden an jeweils unter 30 % der Gebäude eine vollständige Erneuerung 

statt

Energetische Betrachtung einzelner Bauteile

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

Außenfassade

Dach/Geschossdecke

Kellerdecke/Bodenplatte

Fenster

Heizung

Energetischer Zustand

nicht erneuert/keine Antwort teilweise komplett

(n = 22)
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ÁFür das gesamte Untersuchungsgebiet
-Mitfahrer-Bänkle, Gebiet attraktiv machen für Restaurantbetreiber z.B. durch temporäre 

Parkerleichterungen, Verschönerung des Bickesheimer Platz (Bsp. Hildaplatz)

-Verschönerung/Umnutzung des alten Festplatzes am Sportplatzes mit Wohnmobilabstellhalle

-Mehr Unterstützung der Senioren bei den Einkäufen, früher kleine Edeka-Filiale im Ortskern

-Erhaltung Terrassenbad 

-S2-Verlängerung nach Durmersheim

ÁStraßensanierungen
-Verschönerung der Verkehrsinsel am Ortseingang Nord (Aldi)

ÁVerkehr
-Ausweitung 30er-Zone auf gesamte Speyerer Straße, fester Blitzer bei Gabelung Speyerer 

Str./Durlacher Str. Höhe Litfaßsäule

-Mehr Parkplätze schaffen

-Anliegerparkzonen ausweisen da parken aufgrund erhöhter Bordsteine nicht mehr möglich ist, 

Parksituation bei der Post ist unübersichtlich und gefährlich

-Mehr Radwege für Kinder und Ampeln auf der gesamten Speyerer Str. 30er Zone wird ständig 

missachtet, Autos rasen

-Durchfahrtverbot für LKWs

Anmerkungen und Anregungen
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Städtebauliche Untersuchungen
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Bestandsaufnahme / Beschreibung von Mängeln und Missständen

ÅBauliche 

Beschaffenheit von 

Gebäuden

ÅNutzung von bebauten 

und unbebauten 

Flächen

ÅImmissionen, 

Barrierewirkungen

ÅVorhandene 

Erschließung

ÅEnergie, Gesamt-

energieeffizienz
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Bestandsaufnahme / Beschreibung von Mängeln und Missständen

ÅFließender und 

ruhender Verkehr

ÅWirtschaftliche 

Situation, 

Versorgungsfunktion

ÅAusstattung mit 

Anlagen des 

Gemeinbedarfs, 

Vernetzung von Grün-

und Freiflächen

ÅBerücksichtigung von 

Klimaschutz und 

Klimaanpassung
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Bestandsaufnahme / Beschreibung von Mängeln und Missständen

ÅBauliche Missstände 

(äußere Einschätzung 

vor Ort)

Zustand Anzahl der % Anteil an der Gesamtzahl

Hauptgebäude Nebengebäude Hauptgebäude Nebengebäude

Neu | Neuwertig 10 7 16 % 11 %

Geringe Mängel 26 23 43 % 37 %

Erhebliche Mängel 22 26 36 % 42 %

Substanzielle Mängel 3 6 5 % 10 %

× 61 62 100 % 100 %
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Stärkung der Ortsmitte

Á Gestalterische Aufwertung und Schaffung von Aufenthaltsqualität und ïangeboten in der 

Ortsmitte

Á Vernetzung Speyerer Straße und Hauptstraße durch bestehende Plätze Bickesheimer

Platz, Chennevières Platz

Á Aufwertung ºffentlicher Gebªude, insb. Rathaus und Vereinsheim ĂAltes Kinoñ bei 

gleichzeitiger Schaffung von Barrierefreiheit

Á Verkehrsberuhigung und Gestaltungsmaßnahmen entlang des Straßenraums Speyerer 

Straße, auch Maßnahmen zur Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Stärkung des Wohnstandorts Durmersheim

Á Verbesserung der Wohnverhältnisse und Aufwertung des Wohnumfeldes

Á Sicherung der Wohnfunktion und ïqualität

Á Modernisierung des Wohnbestandes, gestalterische Aufwertung, Schaffung und ggf. 

Erweiterung von bedarfsgerechtem Wohnraum für alle Generationen

Á Sanierung des Kindergartens Speyerer Straße 55, evtl. Grunderwerb und 

Grundstücksneuordnung zur Erweiterung und Verbesserung der sozialen Infrastruktur

Zielkonzept/städtebauliche Ziele
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Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Á Anpassung von Straßenquerschnitten und Verbesserung von Übersichtlichkeit

Á Reduzierung von Lärm und Abgasen durch Geschwindigkeitsreduktion

Á Stärkung und Ausbau des ÖPNV

Á Verbesserung der Radinfrastruktur (Ausbau Radwegenetz)

Klimaschutz und Klimaanpassung 

Á Verbesserung des Wohnumfelds durch Qualifizierung von multifunktionalen Grün- und 

Freiräumen

Á Energetische Sanierung bei privatem und öffentlichem Gebäudebestand

Á Klimagerechte Gestaltung des Freiraums, Verbesserung des Mikroklimas

Á Entsiegelung öffentlicher und privater Freiflächen

Á Anpassung der öffentlichen Räume und des Wohnumfeldes an die Herausforderungen des 

Klimawandels

Zielkonzept/städtebauliche Ziele
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Gebäude- und Grundstücksbezogene Maßnahmen

Á Modernisierung und Instandsetzung im Gebäudebestand, ortsbildprägende Anpassung der 

Fassadengestaltung, energetische Sanierung

Á Anpassung an zeitgemäße Wohnverhältnisse durch Umbau/Erweiterung des 

Gebäudebestandes

Á Schaffung von Wohnraum im Innenbereich

Á Weitgehender Erhalt der ortstypischen Gebäudestruktur und ïkubatur, Erhalt/ortsgerechte 

Ergänzung der bestehenden Dachlandschaft

Á Maßvolle Nachverdichtung durch städtebaulich angepasste Neubebauung, 

Berücksichtigung des bestehenden Ortsbildes

Erschließungs- und Gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen Raum

Á Modernisierung und Umgestaltung des Straßenraumes, Reduzierung der Geschwindigkeit

Á Verbesserung der Fußwegebeziehungen

Á Förderung des Fahrradverkehrs durch Ausbau und Verbesserung des Radwegenetzes

Maßnahmenkonzept
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Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel

Á Energetische Sanierung und technische Optimierung von privaten und öffentlichen 

Gebäuden

Á Abbau übermäßiger Versiegelungen und Förderung von Begrünungsmaßnahmen

Á Vernetzung von Grünräumen

Á Reduzierung des Energiebedarfs (z.B. von Straßenbeleuchtung)

Á Anpassung von Straßenbelägen

Á Verbesserung des Kleinklimas und der grün-blauen Infrastruktur, Rückhalt von 

Regenwasser, Erhöhung von Retentions- und Verdunstungsflächen

Vorbereitende Maßnahmen

Á Weitere, kontinuierliche Beteiligung der Bürger zur Entwicklung/Gestaltung der Speyerer 

Straße, z.B. Durchführung von Bürger-Werkstätten, Infoveranstaltungen

Á Weitere städtebauliche Untersuchungen und Fachplanungen, z.B. Straßenplanung, 

Verkehrskonzepte, Grünflächenkonzepte

Maßnahmenkonzept
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Kosten- und 

Finanzierungsübersicht
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26.04.2023: Aufnahme in das Städtebauförderprogramm

Bund-Länder-Programm ĂLebendige Zentrenñ (LZP)

ü Bewilligter Förderrahmen: 2.000.000 ú

Bundes-/Landesanteil (60 %) 1.200.000 ú

Eigenanteil Kommune (40 %) 800.000 ú

ü Bewilligungszeitraum: 01.01.2023 ï30.04.2032

Zuwendungsbescheid
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Der voraussichtlich benötigte finanzielle Rahmen übersteigt den zur Verfügung 

stehenden Förderrahmen um rund 9,59 Mio Euro. 

Gegenüberstellung folgender Alternativen:

1) Das Sanierungsgebiet wird soweit verkleinert, dass die sanierungsbedingten 

Kosten dem bewilligten Förderrahmen entsprechen.

2) Es wird eine detaillierte Prioritätenliste erarbeitet, welche Maßnahmen mit dem 

bewilligten Förderrahmen durchgeführt werden sollen.

3) Eigenfinanzierungserklärung über Finanzierung der fehlenden Mittel aus dem 

eigenen Haushalt. 

Ą nicht schädlich für (spätere) Aufstockungen im Rahmen 

der Städtebauförderung. 

Ą Keine Verpflichtung zur Durchführung der Sanierung

Finanzieller Rahmen der Sanierung
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Empfehlungen zur förmlichen 

Festlegung des 

Sanierungsgebietes
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üFörderung von öffentlichen und privaten Maßnahmen gemäß den 

Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Baden-Württemberg

üFörmliche Festlegung eines räumlich abgegrenzten Sanierungsgebiets (§ 142 

BauGB)

üSanierungsvermerk

üSanierungsrechtliche Genehmigung

üVorkaufsrechte

üVerfahrenswahl 

Rechte und Pflichten im Sanierungsgebiet
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Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 BauGB)

Der Sanierungsvermerk im Grundbuch hat für 

den Eigentümer keine unmittelbaren 

Auswirkungen (Informations- und 

Sicherungsfunktion für den 

Grundstücksverkehr).

Er dient als Hinweis an andere Ämter und an 

Notare, dass für bestimmte, das Grundstück 

betreffende Vorhaben und Rechtsvorgänge 

eine sanierungsrechtliche Genehmigung 

zu beantragen ist.

Es entstehen keine Kosten für die Eintragung 

im Grundbuch.
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Vorkaufsrecht

§ 24 Abs. 3 ĂDas Vorkaufsrecht darf nur ausge¿bt werden, wenn das 

Wohl der Allgemeinheit dies rechtfertigt. Dem Wohl der Allgemeinheit 

kann insbesondere die Deckung eines Wohnbedarfs in der Gemeinde 

dienen. Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Gemeinde den 

Verwendungszweck des Grundst¿cks anzugeben.ñ

Ein Vorkaufsrecht auszu¿ben ist, Ădie letzte Mºglichkeitñ f¿r die 

Gemeinde.

Die ĂHandlungshoheitñ liegt beim privaten Eigent¿mer, da das 

Vorkaufsrecht der Stadt nur im Verkaufsfall geprüft werden muss.

Allgemeines Vorkaufsrecht (§ 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
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Für die erfolgreiche Umsetzung der Sanierungsziele benötigt die Stadt 

Kenntnisse über folgende Vorhaben/ Rechtsvorgänge:

- Neubauvorhaben und Gebäudeabbrüche

- Nutzungsänderungen

- werterhöhende Veränderungen am Grundstück oder an baulichen Anlagen 

- Grundstücksverkehr 

§ 145 Abs. 2 BauGB: 

ĂDie Genehmigung darf nur versagt werden, wenn die Durchf¿hrung der 

Sanierung é

- unmöglich oder wesentlich erschwert oder 

- den Zielen und Zwecken der Sanierung zuwiderlaufen w¿rde.ñ 

Auch ein überhöhter Kaufpreis stellt eine wesentliche Erschwerung dar. 

Sanierungsrechtliche Genehmigung (§§ 144 und 145 BauGB)
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Ausgehend von den Ergebnissen der vorbereitenden Untersuchungen können durch 

den Einsatz von Mitteln der Städtebauförderung sanierungsbedingte 

Bodenwerterhöhungen derzeit nicht ausgeschlossen werden

üNeuordnungsbereiche mit möglichem kommunalem Grunderwerb

üVerbesserte Bebaubarkeit und Ausnutzung

üSanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen sind nicht auszuschließen

üggf. Erhebung von Ausgleichsbeträgen gem. § 154 BauGB zum Sanierungsende 

(vergünstigte vorzeitige Ablösung möglich)

üKaufpreisprüfung § 153 gem. BauGB

Regelverfahren ïBesonderheiten
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ĂDie sanierungsbedingte Bodenwerterhºhung ist die Differenz 

zwischen dem Bodenwert, wenn eine Sanierung weder beabsichtigt 

noch durchgeführt worden wäre (Anfangswert), und dem Bodenwert, 

der sich für das Grundstück durch die rechtliche und tatsächliche 

Neuordnung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets ergibt 

(Endwert).ñ

Hinweis: Ist die sanierungsbedingten Bodenwerterhöhungen so 

gering, dass der Verwaltungsaufwand zur Ermittlung und Erhebung 

höher als die Wertschöpfung ist (= Bagatellgrenze) kann der 

Gemeinderat nach § 154 Abs. 2a BauGB auf Erhebung verzichten.

Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung und 

Ausgleichsbetrag (§ 154 BauGB)

Förmliche

Festlegung des

Sanierungsgebiets

Aufhebung der

Förmlichen Festlegung

ú

t

sanierungsbedingte

Bodenwerterhöhung

konjunkturelle 

Wertsteigerung
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Vergleichbares 

Gebiet in Stetten 

(umgesetzte 

Maßnahmen, 

Bodenwertniveau)

Sanierungsbe-

dingte 

Bodenwert-

erhöhungen 

waren zw. 0,- und 

5,- ú

Bagatellregelung 

konnte (wie in 

einem großen Teil 

der von uns 

betreuten 

Sanierungs-

gebiete) 

angewendet 

werden

Sanierungsbedingte Bodenwerterhöhung 

am Bsp. Kernen im Remstal ĂStetten ïOrtsmitte IIñ
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In welchen Gebieten fallen sanierungsbedingte 

Bodenwerterhöhung typischerweise an (Beispiel)?

Sanierungsgebiet T¿bingen ĂLustnau-S¿dñ

Sanierungsgebiet 

Tübingen 

ĂLustnau-S¿dñ
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Satzungsbeschluss § 142 BauGB

-Abgrenzung wie VU-Gebiet, (mit oder ohne Ergänzungsflächen siehe 

auch Folie 14)

-Regelverfahren unter Einbeziehung der §§ 152 bis 156a BauGB 

-Sanierungsrechtliche Genehmigungspflichten kommen zur 

Anwendung.

Befristung ( 142 Abs. 3 BauGB)

-Bewilligungszeitraum 01.01.2023 bis 30.04.2032

-Frist für die Durchführung bis 30.04.2038

Empfehlungen zur Förmliche Festlegung 

des Sanierungsgebiets
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Förderbedingungen für private 

Maßnahmen
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Erneuerungsmaßnahmen

üErneuerung und Instandsetzung 

privater Gebäude

Fördermöglichkeiten: Private Baumaßnahmen

Ordnungsmaßnahmen

üAbbruch und Entsiegelung  

zur Neuordnung


